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SITZUNGSVORLAGE NR. 10/2023 – 4Ö 

 

 

Gremium zur Sitzungstermin Behandlung Ergebnis 

Gemeinderat 
Beratung und Be-
schlussfassung 

18.10.2023 öffentlich  

 

Betreff: 

TOP 4Ö 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
(Elternbeiträge) für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Eisingen 
(Kita-Gebührensatzung) 
-Beratung und Beschlussfassung- 

 
Beschlussvorschlag:  

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die Kinderbetreuungsein-
richtungen der Gemeinde Eisingen (Kita-Gebührensatzung) zum 01. Januar 2024. 

Sachverhalt:  

Im Zuge der Gemeinderatsitzung vom 27. September 2023 wurde darüber beratschlagt, 
nach welcher Systematik die Ergebnisse der Kalkulation der Firma Verwaltungsreform21 
für den KiTa- und Hortbereich umgesetzt werden sollen. Zunächst im Raum stand hierbei 
geringfügige Staffelung zwischen dem ersten und jedem weiteren Geschwisterkind bei ei-
ner zeitlichen gestaffelten Anpassung der Beiträge bis 2028. 

Der Gemeinderat entschied sich zur Einbringung eines Beschlussvorschlags für die nach-
stehende Lösung:  

- Für das erste Kind wird der volle Tarif nach der Kalkulation von Verwaltungs-
reform21 erhoben.  

- Das erste Geschwisterkind kostet 50%.  
- Das zweite Geschwisterkind kostet 33%.  
- Das vierte und jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei. 

Sachbearbeiter Lamprecht 

Datum 09.10.2023 



Hierbei bezieht sich die Betrachtung auf alle Kinder, die zur selben Zeit entweder im Hort 
oder in der Kindertageseinrichtung befinden. Weiterhin richtet sich der prozentuale Erlass 
der Gebühren nach der Höhe der Gebühr. So ist das erste Kind stets das Kind, auf das die 
höchste Gebühr kommt. Das Zweitkind, das, auf welches die zweithöchste Gebühr kommt 
etc. 

Aus dem gefällten Beschluss vom 27. September 2023 ergab sich für die Verwaltung der 
Auftrag, eine entsprechende Änderungssatzung unter Umsetzung des Beschlusses aufzu-
stellen und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. Die Satzung liegt nun der öf-
fentlichen als Anlage 1 bei. 

Planmäßig tritt die Änderungssatzung am 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Gez. Lamprecht 

 


